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An die Zulassungsstelle            Absender:  
     
Musterversicherung      Name:  
Musterstraße 125      Straße/Nr.: 
 
60486 Stadt       PLZ/Ort: 
 
 
        Ort/Datum: 

 
 
 
 

Mitteilung über den Verkauf meines Kraftfahrzeuges
 (Veräußerungsanzeige und Empfangsbestätigung gem. § 27 III StVZO)  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit teile ich Ihnen mit, dass ich mein Kraftfahrzeug mit dem nachstehend angegebenen
amtlichen Kennzeichen verkauft habe.
 
Hersteller:
 
Typ:
 
Amtliches Kennzeichen:
 
Fahzeug-Ident.-Nr.: 
  
 
Das Fahrzeug wurde verkauft an:
 
Name:                                                      
 
Vorname:         
 
Straße:                                                               
 
PLZ/Ort:
 
Das Fahrzeug wurde dem Käufer übergeben:
 
Datum/Uhrzeit d. Übergabe: 
 
Der Verkäufer eines KFZs ist verpflichtet, der Zulassungsstelle unverzüglich die Anschrift des
Erwerbers mitzuteilen. Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief sind dem Erwerber auszuhändigen;
eine Bestätigung darüber ist der Zulassungsstelle vorzulegen (§ 27(3) StVZO). Ohne Vorlage
dieser Bestätigung muss der Verkäufer die KFZ-Steuer weiterbezahlen.  
 
Der Käufer ist verpflichtet, das Fahrzeug unverzüglich, spätestens innerhalb von 3 Tagen,
umzumelden. Er nimmt ebenfalls zur Kenntnis, dass eventuell eintretende Schäden nach
Übergabe des KFZ ausschließlich zu seinen Lasten gehen.         
 
 
 
 
Datum/Unterschrift des Verkäufers                            Datum/Unterschrift des Käufers
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